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©  Wandbauelement  sowie  daraus  gebildete  Wand. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Wandbauelement  zur 
Bildung  einer  Gebäudewand.  Um  ein  in  einfacher 
Weise  zu  handhabendes  Wandbauelement  sowie 
eine  Wand  aus  einer  Vielzahl  derartiger  Wandbau- 
elemente  zu  schaffen,  die  schnell  zu  errichten  ist 
und  einen  gewünschten  Wandverlauf  gestattet,  ist 
das  Wandbauelement  durch  zwei  vertikale,  parallel 
zueinander  verlaufende  Wandplatten  (11,12,31,32) 
aus  Holz  oder  Holzwerkstoff  gebildet,  die  durch 
Stegplatten  (13,14)  auf  Abstand  gehalten  sind.  Die 
Wandplatten  (11,12,31,32)  sind  an  ihrer  Oberseite, 
ihrer  Unterseite  und  ihren  Stirnseiten  mit  Verbin- 
dungselementen  (15,16)  zum  Eingriff  mit  entspre- 
chenden  Verbindungselementen  (15,16)  benachbar- 
ter  Wandbauelemente  versehen.  Vorzugsweise  sind 
die  Verbindungselemente  von  Nuten  (16)  und  Fe- 
dern  (15)  gebildet. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Wandbauelement  zur 
Bildung  einer  Gebäudewand  sowie  eine  aus  einer 
Vielzahl  derartiger  Wandbauelemente  gebildete 
Wand. 

Gebäudewände  aus  Holz  oder  Holzwerkstoff 
werden  üblicherweise  am  Einbauort  durch  Aufstel- 
len  einer  Stützkonstruktion  und  anschließendes  Be- 
planken  der  Stützkonstruktion  mit  Holz-  oder  Holz- 
faserplatten  erstellt.  Gegebenenfalls  wird  die  auf 
diese  Weise  gebildete  zweischalige  Wand  mit  ei- 
nem  Dämm-Material  gefüllt.  Die  Erstellung  in  eine 
derartige  Wand  ist  aufgrund  der  Vielzahl  von  auf 
der  Baustelle  durchzuführenden  Arbeiten  relativ 
aufwendig  und  somit  kostenintensiv.  Darüber  hin- 
aus  ist  die  Ausbildung  ungradliniger,  d.h.  abgewin- 
kelter  Wandverläufe  sehr  arbeitsintensiv. 

Es  ist  bekannt,  Gebäudewände  aus  Holz  werk- 
stattmäßig  vorzufertigen  und  als  Fertigteil  auf  die 
Baustelle  zu  bringen  und  dort  aufzustellen.  Auf 
diese  Weise  ist  zwar  eine  wirtschaftliche  Fertigung 
der  Wand  zu  erzielen,  jedoch  erfordert  die  Ausbil- 
dung  einer  individuellen  Wandgestaltung  einen  er- 
heblichen  Umbau  der  Maschinen  und  Werkzeuge, 
so  daß  vorgefertigte  Wände  in  nur  wenigen  Ausge- 
staltungen  erhältich  sind.  Darüber  hinaus  bedarf  es 
zum  Transport  und  der  Montage  einer  derartigen 
vorgefertigten  Wand  bestimmter  Krane  und  Werk- 
zeuge,  so  daß  die  Wand  nur  von  entsprechend 
ausgerüsteten  Firmen,  jedoch  nicht  von  Einzelper- 
sonen,  insbesondere  Selbstbau-Handwerkern  auf- 
gestellt  werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
in  einfacher  Weise  zu  handhabendes  Wandbauele- 
ment  sowie  eine  Wand  aus  einer  Vielzahl  derartiger 
Wandbauelemente  zu  schaffen,  die  schnell  zu  er- 
richten  ist  und  einen  gewünschten  Wandverlauf 
gestattet. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  ein 
Wandbauelement  gelöst,  das  gekennzeichnet  ist 
durch  zwei  vertikale  parallel  zueinander  verlaufende 
Wandplatten  aus  Holz  oder  Holzwerkstoff,  die 
durch  Stegplatten  auf  Abstand  gehalten  sind,  wobei 
die  Wandplatten  an  ihrer  Oberseite,  ihrer  Unterseite 
und  ihren  Stirnseiten  mit  Verbindungselementen 
zum  Eingriff  mit  entsprechenden  Verbindungsele- 
menten  benachbarter  Wandbauelemente  versehen 
sind. 

Die  auf  diese  Weise  gebildeten  hohlkastenarti- 
gen  Wandbauelemente  lassen  sich  durch  Anordnen 
in  mehreren  Lagen  übereinander  zu  einer  Wand 
zusammensetzen.  Die  Verbindungselemente  an 
den  Wandplatten  stellen  dabei  sicher,  daß  sowohl 
die  in  einer  Lage  nebeneinander  angeordneten 
Wandbauelemente  als  auch  die  übereinander  ange- 
ordneten  Wandbauelemente  ineinander  greifen,  so 
daß  eine  sichere  gegenseitige  Positionierung  der 
Wandbauelemente  sowie  eine  ausreichende  Ge- 
samtstabilität  der  Wand  gewährleistet  ist. 

Die  Stegplatten,  die  die  Wandplatten  in  gegen- 
seitigem  Abstand  halten,  verlaufen  im  wesentlichen 
senkrecht  zu  den  Wandplatten,  so  daß  ein  stabiler 
Kasten  mit  im  wesentlichen  rechteckigem  Quer- 

5  schnitt  gebildet  ist.  Dabei  sollten  die  Stegplatten 
ebenfalls  aus  Holz  oder  Holzwerkstoff  bestehen,  so 
daß  das  Wandbauelement  aus  einem  einheitlichen 
Werkstoff  aufgebaut  ist.  Vorzugsweise  sind  die 
Wandplatten  und  die  Stegplatten  miteinander  ver- 

io  leimt  oder  verklebt  und/oder  verklammert  und/oder 
verschraubt  und/oder  vernagelt  und/oder  verdübelt. 

Als  Verbindungselemente  haben  sich  Nut  und 
Feder  bewährt,  so  daß  sich  die  Ausbildung  und 
Anbringung  spezieller  Beschläge  erübrigt.  In  bevor- 

75  zugter  Ausführung  der  Erfindung  ist  dabei  auf  der 
Oberseite  jeder  Wandplatte  eine  Feder  vorgese- 
hen,  während  auf  der  Unterseite  jeweils  eine  ent- 
sprechende  Nut  ausgebildet  ist.  Entsprechende 
Nut-Feder-Ausgestaltungen  sind  auch  an  den  Stirn- 

20  Seiten  der  Wandplatten  vorgesehen. 
In  vorteilhafter  Ausgestaltung  der  Erfindung 

schließt  die  Außenseite  der  Stegplatten  bündig  mit 
den  Stirnseiten  der  Wandplatten  ab.  Auf  diese  Wei- 
se  kommen  dann  die  Außenseiten  der  Stegplatten 

25  nebeneinander  liegender  Wandbauelemente  in 
Kontakt,  so  daß  die  Wandbauelemente  vollflächig 
in  Anlage  geraten.  Durch  Verleimen  und/oder  Ver- 
schrauben  der  aneinanderstoßenden  Stegplatten 
benachbarter  Wandbauelemente  läßt  sich  eine  si- 

30  chere  gegenseitige  Positionierung  der  Wandbau- 
elemente  sowie  eine  hohe  Wandstabilität  erreichen. 
Es  ist  jedoch  auch  möglich,  daß  die  Stegplatten 
unter  einem  Abstand  von  den  Stirnseiten  der 
Wandplatten  angeordnet  sind.  Auf  diese  Weise 

35  sind  insbesondere  übermäßige  Kältebrücken  ver- 
mieden. 

Vorzugsweise  schließt  die  Oberseite  der  Steg- 
platten  mit  den  Oberseiten  der  Wandplatten  bündig 
ab.  Die  Unterseite  der  Stegplatten  verläuft  jedoch 

40  in  einem  bestimmten  Abstand  oberhalb  der  Unter- 
seiten  der  Wandplatten.  Auf  diese  Weise  ist  zwi- 
schen  der  Oberseite  der  Stegplatten  eines  Wand- 
bauelementes  und  der  Unterseite  der  Stegplatten 
eines  darüber  angeordneten  Wandbauelementes 

45  ein  in  Wandlängsrichtung  verlaufender  Durch- 
gangskanal  gebildet,  der  zur  Aufnahme  von  Instal- 
lationsleitungen  und  -röhren  verwendet  werden 
kann. 

Der  von  den  Wandplatten  und  den  Stegplatten 
50  begrenzte  Innenraum  des  Wandbauelementes  ist 

vorzugsweise  mit  Dämm-Material  ausgefüllt.  Dabei 
kann  es  sich  um  Glaswolle,  Zellulose,  Holzwolle, 
Korkschrot,  Stroh,  Strohlehm,  Strohleichtlehm  oder 
ähnliches  Füllmaterial  handeln. 

55  Um  der  Wand  ein  bestimmtes,  vom  Bauherrn 
gewünschtes  Aussehen  zu  geben,  kann  vorgese- 
hen  sein,  daß  die  äußere  Wandplatte  auf  ihrer 
Außenseite  mit  einer  Verblendung  versehen  ist.  Da- 
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bei  kann  die  Verblendung  mittels  einer  Stützkon- 
struktion,  beispielsweise  einer  Lattenanordnung,  im 
Abstand  von  der  äußeren  Wandplatte  gehalten 
sein.  Auf  diese  Weise  ist  eine  hinterlüftete  Fassade 
gegeben.  Die  Verblendung  kann  dabei  von  einer 
Profilschalung,  einem  Putz  oder  einer  Verklinke- 
rung  gebildet  sein.  Eine  Profilschalung  bringt  den 
Vorteil  mit  sich,  daß  die  obere  Profilschalungslage 
eines  Wandbauelementes  mit  der  unteren  Profil- 
schalungslage  eines  darüber  angeordneten  Wand- 
bauelementes  über  eine  Nut-Feder-Verbindung  in 
Eingriff  treten  kann,  so  daß  die  Verblendung  be- 
nachbarter  Wandbauelemente  gegenseitig  fixiert 
und  gestützt  sind. 

Vorzugsweise  sind  die  Wandplatten  im  wesent- 
lichen  eben  ausgebildet,  so  daß  das  Wandbauele- 
ment  eine  quaderförmige  Gestalt  aufweist.  Zur  Bil- 
dung  einer  Wandecke  kann  ein  Wandbauelement 
vorgesehen  sein,  dessen  Wandplatten  in  sich  ab- 
gewinkelt  sind.  Die  Wandplatten  bestehen  dabei 
aus  zwei  miteinander  verbundenen  Plattenelemen- 
ten,  die  über  lösbare  Beschläge  miteinander  in 
Eingriff  bzw.  außer  Eingriff  gebracht  werden  kön- 
nen.  Dabei  ist  es  auch  möglich,  daß  die  Plattenele- 
mente  in  einem  bestimmten  Winkel  zueinander  ver- 
laufen,  so  daß  ein  derartiges  Wandbauelement  als 
Eckbaustein  verwendet  werden  kann.  Zur  Bildung 
einer  Gebäudeecke  sind  die  Plattenelemente  vor- 
zugsweise  unter  einem  rechten  Winkel  zueinander 
angeordnet. 

Ein  durch  lösbare  Beschläge  zusammensetz- 
bares  Wandbauelement  bringt  den  weiteren  Vorteil 
mit  sich,  daß  es  um  eine  vorgegebene  vertikale 
Stütze  einer  Gebäudestützkonstruktion  herumge- 
führt  werden  kann,  ohne  das  Wandbauelement  be- 
schädigen  zu  müssen. 

Hinsichtlich  der  Wand  wird  die  Aufgabe  erfin- 
dungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Wandbauele- 
mente  in  mehreren  Lagen  über-  und  nebeneinan- 
der  angeordnet  und  miteinander  verbunden  sind. 
Dabei  sind  die  Wandbauelemente  vorzugsweise 
miteinander  verleimt  oder  verklebt  und/oder  ver- 
klammert  und/oder  verschraubt  und/oder  vernagelt 
und/oder  verdübelt.  Benachbarte  Wandbauelemen- 
te  einer  Lage  sind  dabei  zusätzlich  zu  den  Verbin- 
dungselementen  der  Wandplatten  über  die  stirnsei- 
tig  angeordneten  Außenflächen  der  Stegplatten  mit- 
einander  verbunden.  Die  übereinander  angeordne- 
ten  Wandbauelemente  greifen  mit  der  Nut-Feder- 
Verbindung  ihrer  Wandplatten  ineinander  und  sind 
ebenfalls  in  der  genannten  Weise  miteinander  ver- 
bunden.  Der  die  Wand  aufstellende  Handwerker 
kann  somit  mit  einfach  zusammensetzbaren  Wand- 
bauelementen,  die  beispielsweise  eine  Länge  von 
etwa  einem  Meter,  eine  Höhe  von  etwa  40  cm  und 
eine  Tiefe  entsprechend  der  gewünschten  Wand- 
stärke  aufweisen  können  und  somit  leicht  handhab- 
bar  sind,  in  relativ  kurzer  Zeit  eine  zweischalige 

Gebäudewand  aufstellen,  die  eine  hohe  Stabilität 
aufweist. 

Der  zwischen  den  Wandplatten  gebildete  In- 
nenraum  der  Wand  kann  mit  Dämm-Material,  bei- 

5  spielsweise  Zellulose,  Holzwolle,  Korkschrot,  Stroh, 
Strohlehm  oder  Glaswolle  ausgefüllt  sein,  so  daß 
eine  gute  Wärme-  und/oder  Schalldämmung  er- 
reichbar  ist. 

Auf  der  Baustelle  wird  für  das  Gebäude  eine 
io  Stützkonstruktion  in  Form  eines  räumlichen  Rah- 

mens  aufgestellt,  der  vertikale  Stützen,  horizontale 
Träger  sowie  Bodenschwellen  umfaßt.  Die  Boden- 
schwellen  verlaufen  auf  der  Kellerdecke  bzw.  der 
Grundplatte  in  der  gewünschten  Ausrichtung  der 

15  Wand.  Auf  die  Bodenschwellen  sind  die  Wandbau- 
elemente  aufsetzbar,  die  die  untere  Lage  der  Wand 
bilden.  Um  eine  ausreichend  stabile  Anbringung 
der  Wandbauelemente  der  unteren  Lage  an  der 
zugeordneten  Bodenschwelle  zu  erreichen,  ist  in 

20  vorzugsweiser  Ausgestaltung  der  Erfindung  vorge- 
sehen,  daß  die  Wandplatten  der  unteren  Lage  der 
Wandbauelemente  die  Bodenschwelle  der  Gebäu- 
destützkonstruktion  zwischen  sich  aufnehmen  und 
mit  dieser  verbunden  sind.  Dieses  kann  dadurch 

25  erreicht  werden,  daß  die  Unterseite  der  Stegplatten 
in  einem  bestimmten  Abstand  oberhalb  der  Unter- 
seite  der  Wandplatten  verlaufen,  so  daß  die  Steg- 
platten  das  Umgreifen  der  Bodenschwelle  nicht  be- 
hindern. 

30  Die  vertikalen  Stützen  der  Gebäudestützkon- 
struktion  sollten  innerhalb  des  Wandaufbaus  ange- 
ordnet  sein.  Aus  diesem  Grunde  ist  vorgesehen, 
daß  die  Wandplatten  eine  Stütze  der  Gebäude- 
stützkonstruktion  zwischen  sich  aufnehmen  und  mit 

35  dieser  verbunden  sind.  Dies  kann  einerseits  da- 
durch  erreicht  werden,  daß  zumindest  eine  Steg- 
platte  des  Wandbauelementes  zu  dessen  Mitte  hin 
nach  innen  versetzt  ist,  so  daß  die  Wandplatten  auf 
einer  Seite  des  Wandbauelementes  frei  auskragen 

40  und  so  die  vormontierte  Sütze  umgreifen  können, 
ohne  daß  die  Stegplatte  dies  behindert. 

Andererseits  ist  es  möglich,  für  die  Aufnahme 
einer  Stütze  ein  Wandbauelement  zu  verwenden, 
dessen  Wandplatten  aus  miteinander  über  lösbare 

45  Beschläge  verbundenen  Plattenelementen  beste- 
hen.  Ein  derartiges  zweiteiliges  Wandbauelement 
wird  über  die  Beschläge  zusammengesetzt,  nach- 
dem  die  Stütze  zwischen  die  frei  auskragenden 
Plattenelemente  eingeführt  würde.  Wenn  die  ver- 

50  bundenen  Plattenelemente  in  einer  Ebene  liegen, 
ist  ein  Wandbauelement  der  genannten  quaderför- 
migen  Gestalt  gebildet.  Wenn  die  Plattenelemente 
jedoch  unter  einem  Winkel  von  beispielsweise  90  ° 
zusammengesetzt  werden,  ist  ein  Wandbauelement 

55  für  eine  rechtwinklige  Gebäudeecke  geschaffen,  in 
dem  eine  Eckstütze  der  Rahmenkonstruktion  auf- 
genommen  werden  kann. 

3 
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Um  in  einer  Wand  eine  Ecke  auszubilden,  ohne 
daß  gleichzeitig  eine  Stütze  aufgenommen  werden 
muß,  ist  in  bevorzugter  Ausführung  der  Erfindung 
zwischen  zwei  Wandbauelementen  ein  Winkelstück 
angeordnet,  das  über  Verbindungselemente  mit 
den  Wandbauelementen  in  Eingriff  steht.  Das  Win- 
kelstück  besteht  vorzugsweise  aus  Holz  und  weist 
einen  etwa  rhombusförmigen  Querschnitt  auf,  des- 
sen  Längsseiten  jeweils  mit  den  Stirnseiten  der 
angrenzenden  Wandbauelemente  beispielsweise 
über  eine  Feder-Nut-Verbindung  verbunden  sind. 
Die  Wandbauelemente  verlaufen  somit  unter  einem 
Winkel  zueinander,  dessen  Größe  von  der  Gestalt 
des  Winkelstücks  abhängig  ist. 

Weitere  Einzelheiten  und  Merkmale  der  Erfin- 
dung  sind  aus  der  folgenden  Beschreibung  eines 
Ausführungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung  ersichtlich.  Es  zeigen: 

Figur  1  einen  Vertikalschnitt  durch  ein 
Wandbauelement  gemäß  einem  er- 
sten  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung, 

Figur  2  einen  Horizontalschnitt  durch  das 
Wandbauelement  gemäß  Figur  1, 

Figur  3  einen  Vertikalschnitt,  in  dem  der  un- 
tere  Anschluß  einer  Wand  dargestellt 
ist, 

Figur  4  einen  Horizontalschnitt  durch  eine 
Gebäudeecke, 

Figur  5  einen  Horizontalschnitt  durch  eine 
Wandecke,  und 

Figur  6  eine  alternative  Ausführungsform  für 
eine  Gebäudeecke  im  Horizontalsch- 
nitt. 

Wie  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellt  ist, 
besitzt  ein  Wandbauelement  10  zwei  vertikale,  pa- 
rallel  zueinander  verlaufende  ebene  Wandplatten 
11  und  12  aus  Holz  oder  einem  Holzwerkstoff.  Die 
seitlichen  Enden  der  Wandplatten  11  und  12  sind 
über  senkrecht  zu  den  Wandplatten  11  und  12 
verlaufende  Stegplatten  13  und  14,  die  ebenfalls 
aus  Holz  oder  Holzwerkstoff  bestehen,  auf  Abstand 
gehalten.  Die  Wandplatten  und  die  Stegplatten  sind 
miteinander  verleimt  und  über  Dübel  17  miteinan- 
der  verdübelt.  Die  Außenseite  der  Stegplatten  13 
und  14  geht  in  die  Stirnseiten  der  Wandplatten  11 
und  12  bündig  über.  Auf  diese  Weise  ist  ein  Hohl- 
kasten  mit  rechteckigem  Querschnitt  gebildet,  der 
auf  der  Oberseite  und  der  Unterseite  offen  ist  und 
einen  Innenraum  20  begrenzt. 

Wie  Figur  1  zeigt,  schließen  die  Oberseiten  der 
Stegplatten  mit  den  Oberseiten  der  Wandplatten 
bündig  ab.  Die  Unterseiten  der  Stegplatten  verlau- 
fen  in  einem  bestimmten  Abstand  oberhalb  der 
Unterseiten  der  Wandplatten. 

Sowohl  an  der  Oberseite  und  Unterseite  der 
Wandplatten  11  und  12  als  auch  an  deren  Stirnsei- 
ten  sind  Verbindungselemente  in  Form  einer  Nut 

16  bzw.  einer  Feder  15  angeordnet,  die  dem  Ein- 
griff  mit  entsprechenden  Verbindungselementen 
benachbarter  Wandbauelemente  dienen. 

In  der  in  Figur  1  dargestellten  Ausführungsform 
5  sind  an  der  Oberseite  der  Wandplatten  11  und  12 

jeweils  eine  Feder  15  ausgebildet,  während  an  der 
Unterseite  entsprechend  geformte  Nuten  16  vorge- 
sehen  sind.  Jede  Wandplatte  11  bzw.  12  weist 
gemäß  Figur  2  an  ihrer  einen  Stirnseite  eine  Nut  16 

io  und  an  ihrer  entgegengesetzten  Stirnseite  eine  Fe- 
der  15  auf,  wobei  die  Wandplatten  derart  gegensei- 
tig  ausgerichtet  sind,  daß  auf  jeder  Seite  des 
Wandbauelementes  10  eine  Nut  16  und  eine  Feder 
15  vorgesehen  sind. 

15  Auf  der  Außenseite  der  äußeren  Wandplatte  12 
sind  zwei  senkrecht  verlaufende,  vorzugsweise  aus 
Holz  bestehende  Latten  19  angebracht,  die  eine 
Stützkonstruktion  für  eine  als  Verblendung  dienen- 
de  Profilschalung  18  tragen,  die  ebenfalls  aus  Holz 

20  besteht  und  auf  die  Latten  19  aufgenagelt  oder  in 
sonstiger  Weise  befestigt  seien  kann.  Die  Profil- 
schalung  18  besteht  aus  Profillatten  18a,  die  auf 
ihrer  Oberseite  mit  einer  Feder  18b  und  auf  ihrer 
Unterseite  mit  einer  Nut  18c  ausgestattet  sind.  Die 

25  Feder  18b  einer  Profillatte  18a  greift  in  die  Nut  18c 
der  darüber  angeordneten  Profillatte  18a  und  ist  in 
dieser  festgelegt,  so  daß  die  Profillatten  gegensei- 
tig  fixiert  sind. 

Die  Feder  18b  der  oberen  Profillatte  18a  eines 
30  Wandbauelementes  10  kann  in  die  Nut  18c  der 

unteren  Profillatte  18a  eines  darüber  angeordneten 
Wandbauelementes  10  eingreifen  und  dieser  fest- 
gelegt  sein,  so  daß  ein  die  einzelnen  Wandbauele- 
mente  übergreifender  Verbund  der  Profilschalung 

35  18  erreicht  ist. 
Aufgrund  der  Latten  19  ist  die  Profilschalung 

18  im  Abstand  von  der  äußeren  Wandplatte  12 
gehalten,  so  daß  ein  zur  Hinterlüftung  dienender 
Zwischenraum  21  gebildet  ist. 

40  Zu  Bildung  einer  Wand  werden  die  Wandbau- 
elemente  10  in  mehreren  Lagen  übereinander  an- 
geordnet  und  miteinander  verbunden.  Zur  Verbin- 
dung  nebeneinander  angeorndeter  Wandbauele- 
mente  10  einer  Lage  werden  die  auf  den  einander 

45  zugewandten  Stirnseiten  ausgebildeten  Nuten  16 
und  Federn  15  in  Eingriff  gebracht.  Dabei  legen 
sich  die  aneinander  zugewandten  Außenflächen  der 
Stegplatten  15  benachbarter  Wandbauelemente  an- 
einander,  so  daß  die  Stegplatten  14  miteinander 

50  verschraubt  werden  können.  Alternativ  oder  zusätz- 
lich  dazu  ist  es  möglich,  die  Wandbauelemente  10 
zumindest  an  den  Stegplatten  14  miteinander  zu 
verleimen.  Die  Profilschalungen  18  benachbarter 
Wandbauelemente  stoßen  stumpf  aneinander. 

55  Der  Innenraum  der  Wandbauelemente  10  kann 
dann  mit  einem  Dämm-Material  26,  beispielsweise 
Zellulose,  Holzwolle,  Korkschrot,  Glaswolle  oder 
Stroh  gefüllt  werden  (Figur  3),  woraufhin  die  näch- 
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ste  Lage  von  Wandbauelementen  10  aufgesetzt 
wird.  Die  Wandbauelemente  10  der  nächsten  Lage 
treten  mit  ihren  an  der  Unterseite  der  Wandplatten 
11  und  12  ausgebildeten  Nuten  16  mit  den  auf  der 
Oberseite  der  Wandplatten  des  darunter  angeord- 
neten  Wandbauelementes  ausgebildeten  Federn  15 
in  Eingriff  und  werden  dabei  zusätzlich  verleimt. 
Gleichzeitig  tritt  die  untere  Profillatte  18a  des  obe- 
ren  Wandbauelementes  10  mit  der  oberen  Profillat- 
te  18a  des  darunter  liegenden  Wandbauelementes 
in  beschriebener  Weise  in  Eingriff. 

Da  die  Unterseite  13a  der  Stegplatten  13  im 
Abstand  oberhalb  von  der  Unterseite  der  Wandplat- 
ten  11  bzw.  12  verläuft,  ist  bei  aufeinandergesetz- 
ten  Wandbauelementen  ein  in  Längsrichtung  der 
Wand  verlaufender  Durchgangskanal  27  gebildet, 
der  die  verschiedenen  Installationsleitungen  auf- 
nehmen  kann. 

Im  folgenden  wird  der  untere  Anschluß  der 
Wand  an  eine  bestehende  Stützkonstruktion  be- 
schrieben. 

Gemäß  Figur  3  ist  eine  Kellerdecke  bzw.  eine 
Grundplatte  24  ausgebildet,  auf  der  eine  Boden- 
schwelle  22  angeordnet  und  fixiert  ist.  Die  Breite 
der  Bodenschwelle  22  entspricht  dem  Abstand  der 
Wandplatten  11  und  12,  d.h.  der  lichten  Weite  des 
Wandbauelementes.  Das  Wandbauelement  10  wird 
mit  seiner  Unterseite  auf  die  Bodenschwelle  22 
aufgesetzt,  wobei  die  Wandplatten  11  und  12  die 
Bodenschwelle  22  teilweise  zwischen  sich  aufneh- 
men.  Das  Wandbauelement  ist  fertig  positioniert, 
wenn  die  Unterseiten  der  Stegplatten  13  und  14 
mit  der  Oberseite  der  Bodenschwelle  22  in  Anlage 
kommen.  In  dieser  in  Figur  3  dargestellten  Position 
wird  das  Wandbauelement  an  der  Bodenschwelle 
22  mittels  einer  Schraubung  und/oder  einer  Kle- 
bung  oder  in  sonstiger  Weise  festgelegt. 

Gemäß  Figur  3  ist  darüber  hinaus  noch  ein 
außenseitig  angeordnetes  Abschlußprofil  25  sowie 
ein  auf  der  Kellerdecke  bzw.  der  Grundplatte  24 
aufgebrachter  Fußbodenausbau  23  dargestellt. 

In  Figur  4  ist  die  Ausbildung  einer  Gebäude- 
bzw.  Wandecke  dargestellt.  Eine  vertikale  Stütze 
28  des  räumlichen  Tragrahmens  weist  einen  qua- 
dratischen  Querschnitt  auf  und  ist  im  Schnittpunkt 
zweier  im  wesentlichen  senkrecht  zueinander  ver- 
laufender  Wände  angeordnet,  die  jeweils  aus  den 
zuvor  erläuterten  Wandbauelementen  10  bestehen. 
Als  Verbindung  für  die  beiden  Wände  ist  ein 
Wandbauelement  30  in  Form  eines  Eckbausteins 
vorgesehen,  der  zwei  vertikale,  im  wesentlichen 
parallel  zueinander  verlaufende  Wandplatten  31 
und  32  aus  Holz  besitzt,  die  in  geschilderter  Weise 
über  Stegplatten  13  und  14  auf  Abstand  gehalten 
sind. 

Jede  Wandplatte  31  bzw.  32  ist  aus  zwei  verti- 
kalen,  aneinander  anbringbaren  Plattenelementen 
31a  und  31b  bzw.  32a  und  32b  aufgebaut,  die  über 

stirnseitig  angebrachte  Beschläge  33  lösbar  mitein- 
ander  verbindbar  sind.  Im  zusammengesetzten  Zu- 
stand  verlaufen  die  äußeren  Plattenelemente  31a 
und  31b  und  die  inneren  Plattenelemente  32a  und 

5  32b  jeweils  senkrecht  zueinander,  so  daß  eine 
rechtwinklige  Ecke  gebildet  ist.  Dabei  sind  die  äu- 
ßeren  Plattenelemente  31a  und  31b  entsprechend 
länger  als  die  inneren  Plattenelemente  32a  und 
32b  ausgebildet.  Auf  der  Außenseite  der  äußeren 

io  Plattenelemente  31a  und  31b  ist  in  geschilderter 
Weise  eine  Profilschalung  18  mittels  vertikaler  Lat- 
ten  19  auf  Abstand  gehalten,  wobei  an  der  äußeren 
Ecke,  an  der  die  Profilschalungen  18  zusammen- 
laufen,  eine  Abdeckleiste  34  von  außen  aufgesetzt 

15  ist. 
Im  folgenden  wird  die  Montage  des  Eckbau- 

steins  30  erläutert.  Wenn  die  Plattenelemente  31a 
und  31b  einerseits  und  die  Plattenelemente  32a 
und  32b  andererseits  voneinander  getrennt  sind, 

20  sind  zwei  Bausteinteile  gebildet,  die  jeweils  eine 
Stegplatte  14  und  ein  von  dieser  auskragendes 
langes  äußeres  Plattenelement  31a  bzw.  31b  und 
ein  parallel  zu  diesem  verlaufendes,  auskragendes 
kurzes  Plattenelement  32a  bzw.  32b  aufweisen. 

25  Eins  dieser  Teile  wird  so  an  die  Stütze  28  gelegt, 
daß  die  schrägverlaufende  Anschlußebene  des 
Teils  etwa  mit  der  Diagonalen  der  Stütze  28  zu- 
sammenfällt.  An  der  anderen,  um  90°  versetzten 
Seite  der  Stütze  28  wird  dann  das  andere  Teil  des 

30  Eckbausteins  entsprechend  angeordnet,  so  daß  die 
freien  Kanten  der  Teile,  an  denen  jeweils  die  Be- 
schläge  33  angeordnet  sind,  aneinander  befestigt 
werden  können.  Anschließend  wird  der  Eckbaustein 
in  geeigneter  Weise  an  der  Stütze  28  festgelegt 

35  und  der  Innenraum  des  Eckbausteins  mit  Dämm- 
Material  26  ausgefüllt. 

Der  Anschluß  des  Eckbausteins  an  darüber 
oder  darunter  angeorndete  Eckbausteine  erfolgt 
über  eine  Feder-Nut-Verbindung  in  oben  dargestel- 

40  ler  Weise.  Entsprechendes  gilt  für  den  Anschluß 
des  Eckbausteins  an  die  Wandbauelemente  10  der 
angrenzenden  Wände. 

In  Figur  5  ist  eine  Wandecke  dargestellt,  bei 
der  zwei  von  Wandbauelementen  10  gebildete 

45  Wandbereiche  unter  einem  Winkel  von  etwa  135° 
zusammentreffen.  In  dem  Eckpunkt  ist  ein  als 
Adapter  wirkendes  Winkelstück  29  angeordnet,  das 
einen  im  wesentlichen  rhombusförmigen  Quer- 
schnitt  aufweist,  wobei  die  außenliegenden  kurzen 

50  Rhombuskanten  mit  den  Außenseiten  der  Wand- 
platten  12  der  Wandbauelemente  10  fluchten,  wäh- 
rend  die  langen  Rhombuskanten  über  eine  Feder- 
Nut-Verbindung  jeweils  mit  einer  Stirnseite  des  an- 
grenzenden  Wandbauelementes  10  in  Eingriff  ste- 

55  hen.  Das  Winkelstück  29  besteht  aus  Holz,  vor- 
zugsweise  Massivholz,  und  kann  als  vertikale 
Adapterstütze  ausgebildet  sein,  so  daß  für  mehrere 
Lagen  von  Wandbauelementen  10  nur  ein  Winkel- 
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stück  29  notwendig  ist.  Es  ist  jedoch  auch  möglich, 
für  jede  Lage  ein  separates  Winkelstück  vorzuse- 
hen. 

Die  oben  beschriebene  Profilschalung  18  der 
Wandbauelemente  10  ist  vorzugsweise  im  Bereich 
der  Ecke  über  das  Wandbauelement  10  hinaus 
verlängert,  so  daß  die  freien  Enden  der  Profilscha- 
lung  im  äußeren  Eckpunkt  des  Winkelstücks  29  zu 
liegen  kommen.  Um  die  freien  Kanten  der  Profil- 
schalung  abzudecken,  ist  von  außen  eine  Ab- 
schlußleiste  35  aufgesetzt. 

In  Figur  5  ist  eine  sogenannte  Außenecke  dar- 
gestellt,  wobei  der  zwischen  den  angrenzenden 
Wänden  auf  der  Außenseite  gebildete  Winkel  grö- 
ßer  als  der  auf  der  Innenseite  gebildete  Winkel  ist. 
Mit  einem  entsprechenden  Aufbau  kann  jedoch 
auch  eine  Innenecke  ausgebildet  werden,  wobei 
dann  die  Profilschalung  auf  den  gemäß  Figur  5 
unteren  Wandplatten  1  1  angebracht  wäre. 

In  Figur  6  ist  eine  alternative  Ausgestaltung 
einer  Gebäude-  bzw.  Wandecke  gemäß  Figur  4 
dargestellt.  Eine  vertikale  Stütze  38  des  räumlichen 
Tragrahmens  weist  einen  quadratischen  Quer- 
schnitt  auf  und  ist  im  Schnittpunkt  zweier  im  we- 
sentlichen  senkrecht  zueinander  verlaufender  Wän- 
de  angeordnet,  die  jeweils  aus  den  oben  näher 
erläuterten  Wandbauelementen  10  bestehen.  Als 
Verbindung  für  die  beiden  Wände  ist  ein  Wandbau- 
element  40  in  Form  eines  Eckbausteins  vorgese- 
hen,  der  aus  zwei  Einzelbausteinen  40a  und  40b 
besteht.  Der  Eckbaustein  40a  weist  zwei  vertikale, 
im  wesentlichen  parallel  zueinander  verlaufende 
Wandplatten  41a  und  41b  aus  Holz  auf,  die  in 
geschilderter  Weise  über  eine  Stegplatte  43  auf 
Abstand  gehalten  sind.  Die  Stegplatte  43  ist  dabei 
im  Abstand  von  den  Stirnseiten  der  Wandplatten 
41a  und  41b  angeordnet.  Am  entgegengesetzten 
Ende  sind  die  Wandplatten  41a  und  41b  nicht  über 
eine  Stegplatte  miteinander  verbunden,  so  daß  die 
vertikale  Stütze  38  zwischen  die  Wandplatten  41a 
und  41b  eingeführt  werden  kann.  Die  Innenseite 
der  Wandplatten  41a  und  41b  liegt  dabei  an  den 
Seitenflächen  der  vertikalen  Stütze  38  an. 

Der  weitere  Einzelbaustein  40b  besitzt  zwei 
vertikale,  parallel  zueinander  verlaufende  Wandplat- 
ten  42a  und  42b,  die  über  zwei  Stegplatten  43  und 
44  auf  Abstand  gehalten  sind.  Die  außenliegende 
Wandplatte  42b  ist  dabei  etwa  doppelt  so  lang  wie 
die  innenliegende  Wandplatte  42a,  wobei  jedoch 
die  der  Stütze  38  abgewandten  Stirnseiten  der 
Wandplatten  42a  und  42b  in  einer  Ebene  liegen. 

Während  die  der  Stütze  38  abgewandte  Steg- 
platte  43  in  Abstand  von  den  Stirnseiten  der  Wand- 
platten  42a  und  42b  angeordnet  ist,  schließt  die  der 
Stütze  38  zugewandte  Stegplatte  44  bündig  mit  der 
Stirnseite  der  kürzeren,  innenliegenden  Wandplatte 
42a  ab  und  ist  mit  der  außenliegenden  Wandplatte 
42b  in  etwa  deren  Mittelbereich  verbunden. 

Auf  der  Außenseite  der  äußeren  Wandplatten 
41b  und  42b  der  Einzelbausteine  40a  und  40b  ist 
in  bereits  erläuterter  Weise  eine  Profilschalung  18 
mittels  vertikaler  Latten  19  auf  Abstand  gehalten, 

5  wobei  an  der  äußeren  Ecke,  an  der  die  Profilscha- 
lungen  18  zusammenlaufen,  eine  Abdeckleiste  34 
von  außen  aufgesetzt  ist. 

Im  folgenden  wird  die  Montage  des  Eckbau- 
steins  40  näher  erläutert.  Zunächst  wird  der  erste 

io  Einzelbaustein  40a  derart  relativ  zur  vertikalen  Stüt- 
ze  38  positioniert,  daß  die  Stütze  38  zwischen  den 
Wandplatten  41a  und  41b  angeordnet  ist.  Die  Stirn- 
seiten  der  Wandplatten  41a  und  41b  liegen  dabei 
bündig  zu  der  einen  Seitenfläche  der  vertikalen 

15  Stütze  38.  Anschließend  wird  der  weitere  Einzel- 
baustein  40b  seitlich  an  die  vertikale  Stütze  38 
derart  herangesetzt,  daß  die  Stirnfläche  der  inneren 
Wandplatte  42a  und  die  damit  bündig  abschließen- 
de  Stegplatte  44  auf  der  Außenseite  der  Wandplat- 

20  te  41a  des  Einzelbausteins  40a  zu  liegen  kommen. 
Die  außenliegende,  längere  Wandplatte  42b  des 
Einzelbausteins  40b  wird  mit  den  Stirnflächen  der 
Wandplatten  41a  und  41b  sowie  der  damit  bündig 
abschließenden  Seitenfläche  der  vertikalen  Stütze 

25  38  in  Anlage  gebracht.  Dieser  Zustand  ist  in  Figur 
6  dargestellt.  Anschließend  werden  die  Einzelbau- 
steine  40a  und  40b  in  geeigneter  Weise  miteinan- 
der  sowie  an  der  Stütze  38  festgelegt  und  der 
Innenraum  der  Einzelbausteine  mit  Dämm-Material 

30  26  ausgefüllt. 
Der  Anschluß  des  Eckbausteins  40  an  darüber 

oder  darunter  angeordnete  Eckbausteine  erfolgt 
über  eine  Feder-Nut-Verbindung  in  oben  erläuterter 
Weise.  Entsprechendes  gilt  für  den  Anschluß  des 

35  Eckbausteins  an  die  Wandbauelemente  10  der  an- 
grenzenden  Wände.  Wie  in  Figur  6  dargestellt  ist, 
wird  die  aus  den  Wandbausteinen  sowie  den  Eck- 
bausteinen  gebildete  Wand  auf  ihrer  Innenseite  mit 
einer  Holzverkleidung  oder  Gips-Kartonplatte  45 

40  versehen.  Es  kann  sich  dabei  auch  um  eine  soge- 
nannte  Fermacell-Platte  handeln.  Eine  entspechen- 
de  Platte  oder  Verkleidung  kann  auch  bei  den 
anderen  Ausführungsbeispielen  vorgesehen  wer- 
den. 

45 
Patentansprüche 

1.  Wandbauelement  zur  Bildung  einer  Gebäude- 
wand,  gekennzeichnet  durch  zwei  vertikale,  pa- 

50  rallel  zueinander  verlaufende  Wandplatten  (1  1  , 
12;  31,  32)  aus  Holz  oder  Holzwerkstoff,  die 
durch  Stegplatten  (13,  14)  auf  Abstand  gehal- 
ten  sind,  wobei  die  Wandplatten  (11,  12;  31, 
32)  an  ihrer  Oberseite,  ihrer  Unterseite  und 

55  ihren  Stirnseiten  mit  Verbindungselementen 
(15,  16)  zum  Eingriff  mit  entsprechenden  Ver- 
bindungselementen  benachbarter  Wandbauele- 
mente  (10)  versehen  sind. 
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2.  Wandbauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stegplatten  (13,  14) 
im  wesentlichen  senkrecht  zu  den  Wandplatten 
(11,  12;  31,  32)  verlaufen. 

3.  Wandbauelement  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungs- 
elemente  von  Nuten  (16)  und  Federn  (15)  ge- 
bildet  sind. 

4.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Außen- 
seite  der  Stegplatten  (13,  14)  bündig  mit  den 
Stirnseiten  der  Wandplatten  (11,  12;  31,  32) 
abschließt. 

5.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ober- 
seite  der  Stegplatten  (13,  14)  mit  den  Obersei- 
ten  der  Wandplatten  (11,  12;  31,  32)  bündig 
abschließt. 

6.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Unter- 
seite  (13a)  der  Stegplatten  (13,  14)  in  einem 
bestimmten  Abstand  oberhalb  der  Unterseite 
der  Wandplatten  (11,  12;  31,  32)  verläuft. 

7.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wand- 
platten  (11,  12;  31,  32)  und  die  Stegplatten  (13, 
14)  miteinander  verleimt  oder  verklebt 
und/oder  verklammert  und/oder  verschraubt 
und/  oder  vernagelt  und/oder  verdübelt  sind. 

8.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  von 
den  Wandplatten  und  den  Stegplatten  be- 
grenzte  Innenraum  (30)  des  Wandbauelemen- 
tes  (10)  mit  Dämm-Material  (26)  ausgefüllt  ist. 

9.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steg- 
platten  (13,  14)  aus  Holz  oder  Holzwerkstoff 
bestehen. 

10.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  äußere 
Wandplatte  (12;  31)  auf  ihrer  Außenseite  mit 
einer  Verblendung  (18)  versehen  ist. 

11.  Wandbauelement  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verblendung  mittels 
einer  Stützkonstruktion  (19)  im  Abstand  von 
der  äußeren  Wandplatte  (12;  31)  gehalten  ist. 

12.  Wandbauelement  nach  Anspruch  10  oder  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verblendung 

(18)  von  einer  Profilschalung  (18a),  einem  Putz 
oder  einer  Verklinkerung  gebildet  ist. 

13.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
5  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Wandplatten  (10,  11)  im  wesentlichen  eben 
sind. 

14.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
io  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Wandplatten  (31,  32)  in  sich  abgewinkelt  sind. 

15.  Wandbauelement  nach  Anspruch  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Wandplatten  (31,  32) 

15  aus  zwei  miteinander  verbundenen  Plattenele- 
menten  (31a,  31b,  32a,  32b)  bestehen. 

16.  Wandbauelement  nach  Anspruch  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Plattenelemente  (31a, 

20  31b,  32a,  32b)  über  lösbare  Beschläge  (33) 
miteinander  verbunden  sind. 

17.  Wandbauelement  nach  Anspruch  15  oder  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Plattenele- 

25  mente  (31a,  31b,  32a,  32b)  unter  einem  rech- 
ten  Winkel  zueinander  angeordnet  sind. 

18.  Wand  aus  einer  Vielzahl  von  Wandbauelemen- 
ten  gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis  17, 

30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandbauele- 
mente  (10;  30)  in  mehreren  Lagen  über-  und 
nebeneinander  angeordnet  und  miteinander 
verbunden  sind. 

35  19.  Wand  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  benachbarte  Wandbauelemente 
(10;  30)  einer  Lage  über  die  stirnseitig  ange- 
ordneten  Außenflächen  der  Stegplatten  (13, 
14)  miteinander  verbunden  sind. 

40 
20.  Wand  nach  Anspruch  18  oder  19,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Wandbauelemente 
(10;  30)  miteinander  verleimt  oder  verklebt 
und/oder  verklammert  und/oder  verschraubt 

45  und/oder  vernagelt  und/oder  verdübelt  sind. 

21.  Wand  nach  einem  der  Ansprüche  18  bis  20, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  von  den 
Wandplatten  begrenzte  Innenraum  der  Wand 

50  mit  Dämm-Material  (26)  ausgefüllt  ist. 

22.  Wand  nach  einem  der  Ansprüche  18  bis  21, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandplatten 
(11,  12)  der  unteren  Lage  der  Wandbauele- 

55  mente  (10)  eine  Bodenschwelle  (22)  einer  Ge- 
bäudestützkonstruktion  zwischen  sich  aufneh- 
men  und  mit  dieser  verbunden  sind. 

7 
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23.  Wand  nach  einem  der  Ansprüche  18  bis  22, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandplatten 
(31,  32)  eine  Stütze  (28)  einer  Gebäudestütz- 
konstruktion  zwischen  sich  aufnehmen  und  mit 
dieser  verbunden  sind.  5 

24.  Wand  nach  einem  der  Ansprüche  18  bis  23, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Bildung  einer 
Ecke  zwischen  zwei  Wandbauelementen  (19) 
ein  Winkelstück  (29)  angeordnet  ist,  das  über  10 
Verbindungselemente  (15,  16)  mit  den  Wand- 
bauelementen  (10)  in  Eingriff  steht. 
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